
Gemeinde Walterswil – Ortsplanungsrevision

M I T W I R K U N G S V E R A N S T A L T U N G  1 6 .  J A N U A R  2 0 2 4



16.01.2024

Ablauf Mitwirkungsveranstaltung 

1. Begrüssung und Ausblick auf den heutigen Abend

2. Stand des Verfahrens und kurzer Rückblick

3. Ortsplanungsrevision: Um was geht es heute?

- Was ist die Mitwirkung?

- Übersicht über die Dokumente

- Informationen zu den verschiedenen Änderungen

4. Diskussion an den Tischen 

(Bauzonenplan, Gesamtplan, Erschliessungsplan, mit Zonen- und Baureglement)

5. Nächste Schritte / weiteres Vorgehen

6. Schlusswort
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Stand des Verfahrens und kurzer Rückblick
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Stand des Verfahrens



16.01.2024

Räumliches Leitbild (REL)

2018/19
Nutzungsplanung

Allgemeine Aussagen zur 

räumlichen Entwicklung in 

Walterswil. 

Grundeigentümerverbindliche 

Umsetzung der Aussagen im REL 

Vom Leitbild zur Nutzungsplanung
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Das Leitbild umfasst folgende Kapitel:

A Analyse

A1 Walterswil am Fusse des Engelbergs

A2 Walterswil im Kanton Solothurn

A3 Wo hat Walterswil Qualitäten?

A4 Wo hat Walterswil Potenzial?

B Strategie

B1 Siedlungsentwicklung konzentrieren

B2 Begegnungs- und Erkennungspunkte schaffen

B3 Ortsbildschutz zeitgemäss umsetzen

B4 Strassen siedlungsgerecht gestalten und Walterswil vernetzen

B5 Landschaft schützen und erlebbar machen

C Massnahmen

C1 Dorfkern Rothacker gestalten

C2 Dorfkern Walterswil weiterentwickeln

C3 Wohngebiet massstäblich weiterentwickeln

C4 Strassen siedlungsgerecht gestalten und Wegnetz verbessern

C5 Die Qualität der Landschaft stärken

Vom Leitbild zur Nutzungsplanung
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Ortsplanungsrevision: Um was geht es heute?
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Was ist die Mitwirkung?
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Was ist die Mitwirkung?

▪ Die Mitwirkung dient dazu, die Interessen der Bevölkerung und ihr Wissen in die 

Planung einzubringen.

▪ Die Mitwirkung ergänzt das weitere Verfahren (öffentliche Auflage mit 

Einsprachemöglichkeit und Beschwerdeverfahren)

Mitwirkung vom 19. Januar bis 23. Februar 2024



16.01.2024

Übersicht über die Dokumente und 

inhaltliche Informationen
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Ausgangslage

Gründe für die Anpassung der Ortsplanung

▪ Rechtsgültige Nutzungsplanung aus dem Jahr 2003

▪ Ortsplanung ist mittlerweile rund 20 Jahre alt – seit dann hat sich das Dorf deutlich 

entwickelt

▪ Nutzungsplanung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und den 

übergeordneten Grundlagen (insb. RPG und PBG)

▪ Gemäss übergeordneter Gesetzgebung sind Nutzungsplanungen etwa alle 15 Jahre zu 

überprüfen

Erster Schritt / Basis: Räumliches Leitbild 2019



Zur Mitwirkung liegen auf (und zur Schlusskontrolle beim Kanton werden eingereicht)

▪ Bauzonenplan 1:2000

▪ Gesamtplan 1:5000

▪ Erschliessungsplan mit Baulinien und Strassenkategorien 1:2000

▪ Zonenreglement

▪ Baureglement

Orientierende Inhalte

▪ Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV

▪ Räumliches Leitbild Walterswil vom 6. Juni 2019

▪ Synopse Zonenreglement

▪ Naturinventar Walterswil (tabellarische Übersicht)

16.01.2024

Übersicht über die Unterlagen
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Bauzonenplan 1:2000
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Gesamtplan 1:5000



16.01.2024

Erschliessungsplan 1:2000
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Zonenreglement und Baureglement
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Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV
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Räumliches Leitbild 2019, Naturinventar, Synopse ZR 

und Entwurf Planungsmehrwertausgleichsreglement 
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Die Änderungen im

- Zonenplan (Bericht Kapitel 7)

- Gesamtplan (Bericht Kapitel 8)

- Erschliessungsplan (Bericht Kapitel 9)

- Zonenreglement (Bericht Kapitel 11)
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Zonenplan

Grundsätzliches Vorgehen
Zonierungskonzept Walterswil & Rothacker

In Walterswil entsteht ein zweiteiliges Konzept, welches zwischen den beiden Ortsteilen 

Walterswil und Rothacker differenziert. Es baut auf den beiden Dorfkernen auf.

Walterswil Rothacker
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Auszonung der Parzelle GB Nr. 799
Von der W2 in die Landwirtschaftszone

Die Parzelle wird von der 2-geschossigen Wohnzone in die Landwirtschaftszone 

ausgezont. Dies entspricht dem Wunsch der Grundeigentümerschaft. U.a. Nähe zur 

Autobahn und zur Hochspannungsleitung (Lärm, nicht ionisierende Strahlung).

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Anpassung Dorfkernzone in Rothacker
Anpassung GB Nr. 611, 171, 571 und 172

Für die Sicherstellung der ortsbauverträglichen Entwicklung des sensiblen Dorfkerns 

wurden die genannten Parzellen aus den 2-geschossigen Wohnzonen a & b zur 

Dorfkernzone zugeordnet. 

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Anpassung Dorfkernzone in Rothacker
Anpassung GB Nr. 959

Da die Nutzung der Gebäude auf der genannten Parzelle schon länger nicht mehr 

landwirtschaftlich ist, wird diese neu der Dorfkernzone zugeteilt. 

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Anpassung Dorfkernzone in Walterswil
Anpassung GB Nr. 633, 818 und 819 

Im Sinne der einheitlichen Zonierung werden alle Bauten entlang der Walterswilerstrasse 

der Dorfkernzone zugeteilt. 

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Anpassung Dorfkernzone in Walterswil
Anpassung GB Nr. 749

Die genannte Parzelle ist von der Walterswilerstrasse her nicht einsehbar und wird 

deshalb ihrer Überbauung entsprechend der 2-geschossigen Wohnzone a zugeteilt. 

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Einzonung St. Urs
Anpassung GB Nr. 57

Auf der genannten Parzelle erfolgt eine Einzonung von rund 530m² in die Dorfkernzone. 

Der Bereich soll als Lager- und Umschlagplatz dienen und kann teilweise auch als 

Parkplatz genutzt werden (Kompensation mit der Auszonung von GB Nr. 799).

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Aufhebung Reservezonen
Anpassung GB Nr. 915, 83, 94, 894, 897, 996 und 128

Der Kanton verlangt die Überprüfung der Reservezonen.  

Bis auf zwei Ausnahmen (GB Nr. 117 und 170) werden sämtliche Reservezonen der 

Landwirtschaftszone zugeteilt. Dies entspricht rund 1,7 ha . 

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Einzonung nicht mehr aktiver Landwirtschaftsbetriebe
Anpassung GB Nr. 955 und 424

Die genannten Grundstücke werden neu ganz (GB Nr. 955) bzw. teilweise (GB Nr. 424) der 

2-geschossigen Wohnzone zugeteilt. 

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Anpassung Ortsbildschutzperimeter Walterswil
Anpassung GB Nr. 749 und 653

Der Perimeter der Ortsbildschutzzone wird in beiden Ortsteilen reduziert. Infolgedessen 

werden in Walterswil die genannten Parzellen aus dem Ortsbildschutzperimeter entlassen. 

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Anpassung Ortsbildschutzperimeter Rothacker
Anpassung GB Nr. 693, 959, 611, 123 und 996

Der Verlauf der Ortsbildschutzzone wird so angepasst, dass sie bei den Parzellen GB Nr. 

693, 959 und 611 entlang der Parzellen- und Zonengrenze verläuft.

rechtsgültig neu

Die Änderungen im Zonenplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Erhaltenswerte Kulturobjekte

Erhaltenswerte Kulturobjekte sind Bauten, denen v.a. als Bestandteil einer 

Häusergruppe oder einer Gebäudereihe im Ortsbild Bedeutung zukommt. 

Sie sollen möglichst in Stellung, und Volumen sowie in ihrer äusseren Bausubstanz 

und Erscheinung erhalten werden.

Neu nur noch folgende Kategorien

▪ Kantonal geschützte Objekte (rot)

▪ Erhaltenswerte Objekte (grün)

Die Änderungen im Zonenplan
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Geringfügige Anpassung der Landschaftsschutzzone im Gesamtplan
Parzellen GB Nr. 274 und 619

Die Änderungen im Bereich Natur & Landschaft

(Gesamtplan)

Die Bereiche um die Gebäude werden aus der Landschaftsschutzzone genommen.

rechtsgültig neu
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Bereich Natur & Landschaft

(Gesamtplan)

Juraschutzzone
Parzelle GB Nr. 322

▪ Im Bereich der Parzelle GB Nr. 322 wurde die Juraschutzzone reduziert (bebaute Grundstücke)

▪ Ansonsten wurde die Ausdehnung gemäss Kanton übernommen

rechtsgültig neu
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Bereich Natur & Landschaft

(Gesamtplan)

Basis: Naturkonzept und Naturinventar

Objekte, die im Naturinventar als «sehr wertvoll» klassiert sind:

▪ Hecken (Schutz gemäss kantonaler Verordnung)

▪ Sehr wertvolle Bäume in Privatgärten

▪ Einzelbäume / Baumgruppen in öffentlichen Zonen

▪ Sehr wertvolle Hochstammobstgärten

Umsetzung der Naturwerte:

▪ kommunal geschütztes Naturobjekt (Liste im ZR)

▪ Kommunale Vorranggebiete Natur und Landschaft

▪ Landschaftsschutzzone

▪ Uferschutzzone

▪ Obstbaumbestände
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Massnahme Langsamverkehr
Neuer Trampelpfad

Mit Blick auf die Schulweg-Sicherheit wird ein Trampelpfad hinter den Gebäuden vom 

Schulhaus bis zur Engelbergerstrasse erstellt (Weg zur Turnhalle). 

rechtsgültig neu
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Baulinien
Übersicht über die verschiedenen Baulinien in Walterswil

Die Abstände gegenüber Strassen sind in § 46 KBV festgelegt. Sofern in den 

Nutzungsplänen nichts anders bestimmt ist, gilt für Bauten gegenüber Kantonsstrassen 

ein Abstand von 6 m, gegenüber den übrigen öffentlichen Verkehrsflächen ein solcher 

von 5 m. 
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Kommunale Baulinien

Gemäss dem rechtsgültigen Erschliessungsplan betragen die kommunalen Baulinien 4 m. 

Dies ist nach wie vor zweckmässig. Sie werden grundsätzlich beibehalten resp. neu 

gesetzt, wo dies ortsbaulich sinnvoll ist.

Kommunale Baulinien (rot) = 4m gemäss rechtsgültigem Erschliessungsplan
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Vorbaulinien
Bauten vor der Baulinie, aber hinter der Vorbaulinie, können ohne Mehrwertverzicht um- und 

ausgebaut werden. 

Vorbaulinien werden in Walterswil bereits im rechtsgültigen Erschliessungsplan entlang 

sämtlicher Strassenkategorien (inkl. vorspringende Gebäudeteile) vorgeschlagen, nicht 

aber bei Nebenbauten (z.B. Garagen, Schöpfe). Dieses Prinzip wird beibehalten.

Vorbaulinien in blau
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Gestaltungsbaulinien
Sie werden gesetzt, wenn eine ortsbauliche Qualität gesichert werden soll. Sie haben für 

Neubauten die Funktion einer «Zwangsbaulinie».

Bislang gab es solche in Walterswil noch nicht. Sie werden neu entlang der Walterswiler-

und Rothackerstrasse, insbesondere in den Dorfkernen, eingesetzt. 

Der Erhalt und die Aufwertung der Dorfkerne in ihrer Struktur ist ein Ziel aus dem Leitbild. 
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Mauerbaulinien

Die Hanglage hat historisch zu Mauerbaulinien geführt. Diese sollen gesichert werden, da 

sie das Ortsbild mitprägen.

Mauerbaulinie im Dorfkern Rothacker (orange Linie)
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Gewässerbaulinien und Gewässerunterhaltsbaulinien (Bericht Kapitel 10)

▪ Die im Jahr 2011 revidierte Gewässerschutzgesetzgebung verlangt, dass die Kantone für 

die Fliessgewässer einen Gewässerraum ausscheiden. 

▪ Dieser dient der Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, dem 

Schutz vor Hochwasser und der Gewässernutzung.

▪ Die grundeigentümerverbindliche Umsetzung der Gewässerräume erfolgt im 

Rahmen der Ortsplanungsrevisionen. 

▪ Im Gewässerraum dürfen nur im öffentlichen Interesse liegende Anlagen wie Fuss- und 

Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt werden. Ausnahmen regelt die 

Gewässerschutzverordnung.
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Erschliessungsplan

Gewässerbaulinien und Gewässerunterhaltsbaulinien

▪ Innerhalb der Bauzone wird der Gewässerraum mittels Gewässerbaulinien gesichert 

(bestehende Bauten erhalten eine Vorbaulinie).

▪ Bei eingedolten Gewässern innerhalb der Bauzone werden in Fällen, wo eine Ausdolung 

langfristig unwahrscheinlich erscheint, Gewässerunterhaltsbaulinien im Abstand von 

beidseitig je 4 m ab Mittelachse festgelegt.

▪ Ausserhalb der Bauzone wird eine kommunale Uferschutzzone als Überlagerung der 

Landwirtschaftszone festgelegt. 
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Hinweis zur Gefahrenkarte

Gefahrenkarte (Bericht Kapitel 4.3.9)

▪ Für die Gemeinde besteht aktuell noch keine Gefahrenkarte

▪ Auf der Gefahrenhinweiskarte sind einige mögliche Rutschgebiete sowie 

Übersarungen / Schwemmkegel eingezeichnet. Diese sind als orientierende 

Planinhalte im Bauzonenplan und im Gesamtplan dargestellt.

▪ Die separate Gefahrenkarte wird aktuell erarbeitet und soll gemeinsam mit der 

Ortsplanung öffentlich aufgelegt werden. 
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Vom Leitbild / der gestalterischen Grundlage 

zur Nutzungsplanung

Die Änderungen im Zonenreglement

Änderungen für das ganze Gemeindegebiet

▪ Anpassung an die IVHB (interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe)

▪ Neue Ziffer: Geschossflächenziffer (GFZo) statt Ausnützungsziffer (AZ)

Verschiedene Anpassungen / Aktualisierungen pro Zone

(gut ersichtlich in der Synopse)
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Diskussion an den Tischen
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Ausblick
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Mitwirkung

Vom 19. Januar bis 23. Februar 2024

Bitte senden Sie Ihre Eingaben per E-Mail an: 

- Claudia Schilliger (gemeindeschreiberamt@walterswil.ch)

oder

- Marie-Louise Wilhelm (gemeindepraesidium@walterswil.ch)

oder per Brief an das Gemeindeschreiberamt 

mailto:gemeindeschreiberamt@walterswil.ch
mailto:gemeindepraesidium@walterswil.ch
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Schlusswort
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